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Interfraktioneller Antrag
der Abgeordneten Kerstin Gröhn (SPD), Michael Osterburg (GAL) und Fraktionen vom 07.04.2010
Betr.: Verkehrsberuhigung Öjendorfer Weg - Referentenanforderung
In seiner Sitzung am 08.12.2009 hat der Regionalausschuss Billstedt den Antrag “Verkehrssicherheit im Öjendorfer Weg schaffen“ (Drs. 19/32/09) beschlossen. In diesem Antrag werden verschiedene Maßnahmen genannt, die aus Sicht des Regionalausschusses die als unbefriedigend empfundene Verkehrssituation im Öjendorfer Weg verbessern könnten. Zu diesem Antrag liegen nun Stellungnahmen der BSU und der Verkehrsdirektion vor. 
Aus der Stellungnahme der BSU geht hervor, dass der Öjendorfer Weg zwischen Glinder Str. / Schiffbeker Höhe und Reclamstraße von der Metrobuslinie 23 mit hoher Taktdichte befahren werde und „daher in Absprache mit dem Hamburger Verkehrsverbund nicht in eine Tempo-30-Zone einbezogen werden“ könne. 
Die Verkehrsdirektion führt unter anderem aus, dass Bedarf an den jetzt vorhandenen Parkplätzen vorhanden sei und eine Unfalllage nicht bestehe. Sicherheitsgewinne für Radfahrer seien bei dem Freihalten des Öjendorfer Wegs von parkenden Fahrzeugen nicht zu erwarten. Die Fußgängerquerungen seien zu gering und so weit verteilt, dass die Vorgaben der Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (R-FGÜ 2001) nicht erfüllt werden.
Diese Antworten auf die von dem Regionalausschuss – in Unterstützung einer Initiative des Quartierbeirates Jenkelweg/Archenholzstraße – vorgebrachten Anliegen sind in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. 

Warum die Lage des Öjendorfer Wegs auf der Metrobuslinie 23 ein Hindernis für eine Geschwindigkeitsreduzierung sein soll, ist ebensowenig nachvollziehbar, wie der Ablauf des Abstimmungsprozesses zwischen der BSU und dem HVV in dieser Frage. 

Die Antworten der Verkehrsdirektion lassen keinen Willen zu einer Behebung der bestehenden Probleme erkennen. Die in Bezug genommenen Rechtsvorschriften sind nicht derart strikt, wie in der Stellungnahme dargestellt. So gilt zwar beispielsweise im Grundsatz, dass Fußgängerüberwege in Tempo-30-Zonen entbehrlich sind, wie dies auch in der Stellungnahme dargestellt wird (Ziffer 2.1 Abs. 3 R-FGÜ 2001), nicht hingewiesen wird aber darauf, dass die Formulierung „in der Regel“ auch immer die Möglichkeit von Ausnahmen impliziert. Die Möglichkeit einer Ausnahme wird in der Stellungnahme von vorn herein nicht in Betracht gezogen. 

Hinsichtlich der Fußgängerquerungszahlen fällt auf, dass die Einrichtung eines FGÜ schon ab einer Querung von 50 Fußgängern pro Stunde in den Spitzenstunden des Fußgängerquerverkehrs möglich sein kann (Ziffer 2.3 Abs. 2 R-FGÜ 2001). Dass diese Zahl wie in der Stellungnahme dargestellt tatsächlich nicht erreicht werde, scheint in Anbetracht der umliegenden Schulen eher unwahrscheinlich und wirft die Frage auf, ob die Zählungen tatsächlich zu den Spitzenstunden und mit der notwendigen Gründlichkeit erfolgten.
Dies vorausgeschickt möge der Regionalausschuss Billstedt beschließen:

1. Der Regionalausschuss Billstedt fordert den HVV auf, detailliert darzulegen, welche Probleme dadurch entstehen würden, dass die Busse der Linie 23 im angegebenen Abschnitt des Öjendorfer Wegs, also auf einer Strecke von ca. 600 m, in einem Tempo von 30 km/h statt 50 km/h fahren würden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass gemäß der Stellungnahme der Verkehrsdirektion vom 04.03.2010 die Verkehrsabläufe im Öjendorfer Weg bereits jetzt bei einer Begegnung größerer Fahrzeuge eines der Fahrzeuge in einer Lücke anhalten muss, erhöhte Rücksicht und Aufmerksamkeit erforderlich ist, und diese Verkehrsabläufe zu einer „natürlichen Senkung des Geschwindigkeitsniveaus“ - unter 50 km/h - führen.
2. Die untere Straßenverkehrsbehörde wird aufgefordert, sich gemeinsam mit dem Regionalausschuss Billstedt ernsthaft um die Schaffung einer Verkehrsberuhigung im Öjendorfer Weg zu bemühen. Hierzu sollen in einer der nächsten Regionalausschusssitzungen intensiv alle bestehenden Möglichkeiten erörtert werden. Der hierzu in den Regionalausschuss zu entsendende Vertreter muss über die erforderlichen Sach- und Rechtskenntnisse verfügen.
3. Die Bezirksversammlung wird um Bestätigung gebeten.
